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Nachfolgend setzt sich Dr. Hannover mit den Aussagen von 
Marian Zgoda als Tatzeugen in der Mordnacht auseinan
der und würdigt sie im Zusammenhang mit den-Aussagen 
einer Vielzahl anderer Zeugen und des Angeklagten in den 
verschiedensten früheren Verfahren und aus unterschiedlich
sten Anlässen. Er kommt zur abschließenden Wertung:
Ich glaube, es ist an der Zeit, den Zeugen Marian Zgoda zu 
rehabilitieren, dem die Nachwelt den genauesten Bericht über 
die Ermordung Ernst Thälmanns verdankt, dem aber zu
nächst von SS-Mördern und mit ihnen kollaborierenden mo
ralisch verkommenen kriminellen Häftlingen übel mitgespielt 
worden ist — ich erinnere an Paul Müllers> getürktes Tage
buch und Jupp Müllers Feindseligkeiten —, der dann von 
Richtern, die ehemals dem NS-Regime gedient hatten, diskre
ditiert wurde und schließlich der Voreingenommenheit eines 
Staatsanwalts ausgeliefert war, der sich noch heute dazu be
kennt, daß er die Glaubwürdigkeit von Kommunisten von 
vornherein anzweifle.

Ob auf Zgodas Aussage allein die Verurteilung des Ange
klagten gestützt werden könnte, mag dahinstehen. Sie nicht 
ernst zu nehmen wäre jedoch ein Fehler. Ihre Einbeziehung 
in eine Gesamtwürdigung aller Beweismittel führt zu einer 
wechselseitigen Bestätigung ihrer Richtigkeit.

Zu den Aussagen der Zeugen Fuchs und Fricke
Zgodas Augenzeugenbericht über die Mordnacht vom 
17./18. August 1944 wird in wesentlichen Punkten bestätigt 
durch die Aussagen des polnischen Zeugen Fuchs. Daß Ma
rian Zgoda und Zbigniew Fuchs die Hölle Buchenwald über
lebt haben, ist fast ein Wunder. Denn sie gehörten zu den 
Häftlingen des Leichenträgerkommandos, die den Verbre
chen der SS-Banditen aus nächster Nähe zuschauen mußten 
und deshalb damit rechneten, irgendwann selbst als Zeugen 
beseitigt zu werden. Beide mußten im Pferdestall der heim
tückischen Erschießung von sowjetischen Kriegsgefangenen 
Zusehen und nach jedem Schuß die Leichen wegschleppen 
und die Blutspuren wegspritzen. Über 8 000 Menschen fan
den an dieser Mordstätte ein entsetzliches Ende. Fuchs ge
hörte, ebenso wie Zgoda, zu denen, die tausendmal diesen 
jungen, zum Tode bestimmten Menschen ins Gesicht schauen 
mußten, ohne ihnen helfen zu können. ...

Es gehörte schon das robuste SS-Gewissen eines Wolfgang 
Otto dazu, von dieser serienmäßigen Menschentötung unbe
rührt zu bleiben, sich eine solche Miene der Unschuld zu be
wahren, wie sie der Angeklagte noch heute zur Schau trägt". 
Der Zeuge Fuchs war nicht in gleicher Weise durch einen 
Mangel an Sensibilität geschützt. Daß er trotz Buchenwald 
ein Mensch geblieben ist, gehört zu dem Wunder seines 
Überlebens. Fuchs, vor diesem Gericht am 24. und 25. März 
1988 vernommen, hat die Ereignisse der Mordnacht als 
Augen- und Ohrenzeuge miterlebt. Bis zu der gegen Abend 
erfolgten Einschließung der polnischen Häftlinge des Lei
chenträgerkommandos hat er nicht nur gehört, sondern auch 
gesehen, daß und wie eine Sonderaktion vorbereitet wurde. 
Zu einer Zeit, als schon" die Anheizung eines Ofens befohlen 
und ins Werk gesetzt war, als Telefonate und Gespräche den 
Häftlingen signalisierten, daß etwas Außergewöhnliches be
vorstand, hat Fuchs noch die SS-Führer Warnstedt, Stobbe 
und Schmidt gesehen1, drei SS-Schergen, die sicher nicht erst 
aus der Zeitung von der Ermordung Thälmanns erfahren 
haben. In der Nacht sodann hat er weitere Gespräche der 
Mordgehilfen durch das mit Pappe verkleidete Fenster der 
Unterkunft gehört, das Knarren des sich öffnenden Tores, 
den Lärm eines hereinfahrenden und haltenden Kraftwagens, 
schließlich drei Schüsse und die mit der Verbrennung einer 
Leiche verbundenen Geräusche. Und am nächsten Morgen 
fand er die Asche eines mit Kleidung verbrannten Menschen 
und die verglühten Reste einer Taschenuhr vor und hörte 
vom Kapo Müller, um wen es sich gehandelt hatte.

Die Aussage dieses Zeugen kann ein besonders hohes Maß 
an Glaubwürdigkeit für sich in Anspruch nehmen. Es gab 
sowohl in Krefeld wie in Düsseldorf wohl niemand, der von 
der lauteren Persönlichkeit dieses Zeugen nicht tief beein
druckt war. Es handelt sich um einen hochintelligenten, ge
bildeten Mann, ehemaliges Mitglied einer dem Bundesrech
nungshof entsprechenden polnischen Instanz, der (mit dem

Krefelder Urteil zu sprechen) erkennbar bemüht war, seine 
Erinnerungen zutreffend wiederzugeben, der dort, wo er 
nicht sicher war, die gebotenen Einschränkungen machte und 
sich seiner Verantwortung als Zeuge ständig bewußt war. 
Das Krefelder Gericht konnte als zusätzliches Indiz für die 
Genauigkeit seiner Darstellung noch den Umstand verwer
ten, daß alle Angaben des Zeugen zu den Örtlichkeiten des 
Krematoriums, die der Zeuge bei seinen Vernehmungen in 
Krefeld gemacht hatte, sich bei der Ortsbesichtigung als zu
treffend herausstellten.

Zahlreiche Details der Aussage Fuchs, die dieser als Oh
renzeuge wahrgenommen hat, decken sich mit entsprechen
den visuellen Beobachtungen des Zeugen Zgoda. Die von 
Fuchs akustisch wahrgenommenen Gespräche der SS-Leute 
werden von Zgoda bestimmten Personen zugeordnet, die er 
zunächst in der Phase des Wartens, später beim Verlassen 
des Krematoriums gesehen hat. Das öffnen des Tores, das 
Zgoda unter Nennung der Namen der beiden beteiligten SS- 
Leute — Warnstedt und Stobbe — beschreibt, ist von Fuchs als 
„das typische Knarren“ gehört worden. Die drei Schüsse, 
die nach Zgodas Beschreibung im Eingang des Krematoriums 
gefallen sind, hat-auch der Zeuge Fuchs gehört und sie nach 
dem Gehör und den am folgenden Tag Vorgefundenen Ein
schüssen ebenso lokalisiert. Daß Zgoda noch einen vierten 
Schuß angibt, den Fuchs nicht gehört hat, bestätigt einmal, 
daß Zgoda dem Geschehen näher war als Fuchs, und zum 
anderen, daß Zgoda keineswegs nur akustische Wahrneh
mungen, die er auch in der Unterkunft hätte haben können, 
ausgeschmückt hat. Dasselbe gilt für das von Zgoda ange
gebene Gespräch zwischen Otto und einem anderen SS-An- 
gehörigen, bei dem ausdrücklich der Name Thälmann gefal
len ist.

Es gibt also zum Kerngeschehen eine Anzahl von Fakten, 
die sich deckungsgleich in den Aussagen Zgoda und Fuchs 
finden, einige darüber hinausgehende Beobachtungen, die 
nur ein außerhalb der Unterkunft befindlicher Zeuge machen 
konnte, aber keine Tatsachenbehauptungen, die im Wider
spruch zueinander stehen würden.

Eine zentrale Bedeutung hat schon für die Beweiswürdi
gung des Krefelder Urteils der Zeuge Fricke gehabt. Alles, 
was dort auf den Seiten 167 bis 189 niedergelegt ist, bleibt 
auch für dieses Verfahren gültig und müßte, nachdem die 
vom Bundesgerichtshof aufgebrachten Zweifel an der Be
weiswürdigung der Krefelder Richter durch die von der Ne
benklage vorgelegten Urkunden erledigt sein dürften, für 
einen erneuten Schuldspruch ausreichen, selbst dann, wenn 
auch dieses Gericht sich nicht entschließen sollte, die Aussage 
Zgodas ernst zu nehmen. ...

Der Zeuge Fricke, ein im KZ Buchenwald als Standesbe
amter tätiger SS-Angehöriger, hat in zwei Vernehmungen 
des Jahres 1963 dem Staatsanwalt Dr. Korsch folgendes zu 
Protokoll gegeben:

Er sei im amerikanischen Gefangenenlager Dachau eines 
Tages auf der Lagerstraße dem Marian Zgoda begegnet. Die
ser habe ihm über die Ereignisse um den Tod Thälmanns 
berichtet. Fricke wörtlich:

„Meine Erinnerung zu diesem Punkt ist ganz sicher. 
Zgoda erzählte mir, daß er die Vorgänge selbst gesehen habe. 
Er habe sich auf dem Krematoriumshof befunden. Er habe 
dann von einem Schlackenhaufen etwas beiseite geräumt und 
sich so versteckt. Es sei ein Kraftfahrzeug (große schwarze 
Limousine) mit zwei Zivilisten und Ernst Thälmann erschie
nen. Diese seien mit dem Adjutanten Schmidt, Hofschulte, 
Otto, Stobbe, Warnstädt und Schidlauski zusammen zum 
Krematoriumseingang gegangen. Dann seien Schüsse gefal
len. Später habe einer Otto gefragt, worauf dieser erklärt 
habe: ,Das war der Kommunistenhäuptling Thälmann.' Ich 
habe mich in Dachau dann über den Fall mit Otto unterhal
ten. Otto hat die grundsätzliche Richtigkeit dieser Darstel
lung sowie seine Anwesenheit nicht bestritten. Ich erinnere 
mich daran, weil er mir merkwürdigerweise noch erklärte, 
daß Barnewald die Schüsse abgegeben habe.“

Damit steht fest, daß der Angeklagte selbst seine Teil
nahme am Thälmann-Mord eingestanden hat. Und da er im

1 Vgl. LG Krefeld, Urteilsausfertigung (UA), S61; BGH, UA, S.1 f.


